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I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

   
 Baugesetzbuch (BauGB)

     Baunutzungsverordnung (BauNVO)

1. Art  der baulichen Nutzung

   
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB , § 1 Abs.6 und § 4 BauNVO)

   
  - Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die lt. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zulässigen und die lt. § 4 Abs. 3 BauNVO

       ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, nicht zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

    
(§ 9 Abs.1 Nr.1  BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr.4 und § 18 BauNVO)

    -
 Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzungen der Grundflächenzahl und der maximalen

       Firsthöhe ausreichend bestimmt. Der Nutzungsschablone auf der Planzeichnung (Teil A) sind die zulässigen Fest-

       setzungen zu entnehmen.

     - Für die eingeschossige Bebauung wird eine max. Firsthöhe  10,0 m über dem unteren Bezugspunkt festgelegt.

       Die Firsthöhe ist gleich die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante.

     - Carports und Nebenanlagen dürfen 3,0 m  Traufhöhe (Höhenlage der äußeren Schnittkante der Außenwand mit der

       Dachhaut) ab unterem Bezugspunkt nicht überschreiten. Liegen bei einer Wand die Schnittpunkte mit der Dachhaut

       oder die oberen Abschlüsse verschieden hoch, ist die im Mittel gemessene Wandhöhe maßgebend.

     - Als unterer Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen der baulichen Anlagen gilt die mittlere Höhenlage der anbau-

       fähigen Verkehrsfläche (Fahrbahnmitte) in Meter über Höhennormal (HN). Für Eckgrundstücke ist als unterer Bezugs-

       punkt die höher gelegene Straße maßgebend.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellung baulicher Anlagen

    
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und § 23 BauNVO)

    - 
Die überbaubare Grundstücksfläche ist gemäß § 23 BauNVO durch Baugrenzen festgesetzt.

    - Es wird eine offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Die zulässige Hausform ist der Nutzungs-

      schablone zu entnehmen.

   
 - Garagen müssen mit ihrer Einfahrtseite mind. 3,0 m  von der Straßenbegrenzungslinie der öffentlichen Verkehrsfläche

       entfernt sein. Garagen, Carports und Stellplätze müssen einen seitlichen Mindestabstand von 1,0 m zu der öffentlichen

      Verkehrsfläche einhalten.

4. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

    
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

    
 -  Zum Schutz vor Verkehrslärm von der Grevesmühlener Str. (L03) ist im Teil A-Planzeichnung die gutachterlich ermittelte

        49dB(A)- Isophone als Grenzwert nachts (22h-6h) bei einer Höhe von 3,0 m und 5,0 m für allgemeine Wohngebiete  lt.

        16. BImSchV und die 45dB(A)- Isophone bei einer Höhe von 3,o m und 5,0 m als Orientierungswert nachts für allgemeine

        Wohngebiete gemäß DIN 18005 dargestellt.

     -  Eine Bebauung ist mit Wohnhäusern erst westlich der  in der Teil A- Planzeichnung  vermassten 49-dB(A)-Isophone (nachts,

         Höhe 3,0 m)  zulässig.

     -  Für den Bereich zwischen der 49dB(A)-Isophone (nachts, Höhe 3,0 m) und der 45dB(A)-Isophone (nachts,Höhe 5,0 m)

        sind zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen nur  Wohngebäude mit passiven Schallschutzmaßnahmen

        (Maßnahmen an den vom Lärm betroffenen Wohngebäuden) wie folgt zulässig:

         -  Grundrissgestaltung der Gebäude hat schalltechnische Gesichtspunkte derart zu berücksichtigen, dass schutz-

            bedürftige Aufenthaltsräume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden, von der Grevesmühlener Straße

            abgewandten Gebäudeseite angeordnet werden.

         -  Kann eine Anordnung von schutzbedürftigen Aufenthaltsräume an der lärmzugewandten Fassade nicht vermieden

            werden, sind Schallschutzfenster und Schalldämmlüfter insbesondere für Schlafräume zur Gewährleistung einer

            ausreichenden natürlichen Belüftung vorzusehen.

         -  Die schallgedämmten Lüfter sind bei der Nachweisführung der erforderlichen Schalldämm- Maße zu berücksichtigen.

     -  Westlich der 49dB(A)-Isophone sind zwischen der 49dB(A)- Isophone (nachts, Höhe 3,0 m) und der 49dB(A)-Isophone

        (nachts, Höhe 5,0 m) die schutzbedürftige Aufenthaltsräume nur im Erdgeschoss vorzusehen. Im Dachgeschoß werden

        in dem Bereich die Immissionsgrenzwerte überschritten und somit sind schutzbedürftige Aufenthaltsräume, d.h.Wohn-

        Schlaf-, Kinderzimmer, nicht zulässig.

     -  Grundlage für die Bemessung der erforderlichen Schalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden für den passiven

        Schallschutz  ist die DIN 41 09 - Schallschutz  im Hochbau (Ausgabe 2018).

        Gemäß DIN 4109-2018, Ziffer 4.5 ergeben sich die Anforderungen an die gesamten Bau- Schalldämm-Maße R´w,ges.

        der Außenbauteile (Wand, Dach, Fenster,Türen) von schutzbedürftigen Räumen unter Berücksichtigung der

        unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung:

                         R´w,ges = La - KRaumart

        Dabei ist  La                                    der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-02,4.4.5

                        KRaumart =   30 dB        für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten;

 KRaumart =   35 dB        für Büroräume und Ähnliches;

        Mindestens einzuhalten sind:

                        R`w,ges   =    30 dB       für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten;

        Die Berechnung des gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes R`w,ges erfolgt nach DIN 4109-2:2018-07,Ziffer4.4.

5. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

    
( § 1a BauGB

)

    - 
Als CEF-Maßnahme (vor Beginn zu realisierende Maßnahme) ist die private Fläche mit Anpflanzgebot als zweireihige

       Strauchhecke mit einheimischen Laubsträuchern in max. 5 m Breite anzulegen, Pflanzabstand 1,50 m , Reihenabstand

       1,50 m.Die Hecke ist auf Dauer  anzulegen, zu pflanzen und zu erhalten.Verbissschutz ist vorzusehen.Die Ackerkante

       ist durch mind. 5 Stk. Eichenspaltpfähle auf Dauer zu sichern. Ein Lesesteinhaufen ist einzuordnen.

       Pflanzliste

       Sträucher Qualität: Höhe 60 / 100 cm, 2x verpflanzt

       Haselnuss Corylus avellana

       Weißdorn Crataegus monogyna

       Weißdorn Crataegus laevigata

       Heckenrose Rosa canina

       Schwarzer Holunder Sambucus nigra

     - Nach Baumschutzkompensationsersatz  ist 1 Stk. einheimischer Laubbaum in der Qualität Hst. 3 xv.STU 16-18 cm als

       Ersatzpflanzung in der Grünfläche zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhaltten.

       Die technischen Leitungen und Anlagen sind zu berücksichtigen.

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

     
( § 9 Abs. 4 BauGB i.V. m. § 86 LBauO M-V)

1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen

   
 - Die Dachneigung der Wohngebäude kann zwischen 20° und 48° betragen. Die Festsetzung der Dachneigung gilt nicht

       für Nebengebäude, Garagen und Carports.

     - Für die Dachflächen sind als Farben nur naturrot, rot bis braun, grau bis anthrazit zu lässig.

     - Für Nebenanlagen, Garagen und Carports ist das Material des Hauptgebäudes zu wählen oder Holz ist zur Außen-

       wandgestaltung zulässig.

2. Einfriedungen

     
- Als Einfriedungen zur Abgrenzung zum Straßenraum ist nur eine Höhe bis zu 1,2 m zulässig, davon ausgenommen

        sind Mauern. Mauern sind nur bis zu einer Höhe von 0,80 m gestattet.

    Ordnungswidrigkeiten

     Nach § 84 Abs.1 LBauO M-V handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die unter II. Bauvorschriften

     getroffenen textlichen Festsetzungen dieses Planes  verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet

     werden.

1. Die Gemeindevertretung hat am ....................... den Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan

    Nr.4  "Wohngebiet Grevesmühlener Str." unter Anwendung des vereinfachten Verfahrens gemäß

    § 13b Baugesetzbuch (BauGB) gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung ist am ......................erfolgt.

   Mühlen Eichsen, ...............................  ........................................................

Bürgermeister

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden.

    Mühlen Eichsen,.............................. ..........................................................  

Bürgemeister

3. Die Gemeindevertretung hat am  .......................... den Entwurf des Bebauungsplanes Nr.4 mit

    Begründung gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

   Mühlen Eichsen, ...............................  .............................................................

Bürgermeister

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr.4 und die Begründung haben in der Zeit vom .................. bis

    zum  ................... während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 Bau GB öffentlich ausgelegen.

    Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von

    jederman schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können und dass nicht abgegebene

    Stellungnahmen mit dem Satzungsbeschluss der 2. Änderung des Bebauungsplanes unberücksichtigt

    bleiben können, am ......................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

   Mühlen Eichsen ............................... .............................................................

Bürgermeister

5. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt

    werden kann, sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ...................und die Nachbargemeinden

    gemäß § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .................... beteiligt worden.

  Mühlen Eichsen............................ ..............................................

Bürgermeister

6. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit, die Stellungnahmen der

    Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden am .......................

    behandelt. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

   Mühlen Eichsen, ............................... .............................................................

Bürgermeister

7. Die Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 4 "Wohngebiet Grevesmühlener Str." der Gemeinde Mühlen

    Eichsen wurde am  ........................ von der Gemeindevertretung beschlossen und die Begründung

    wurde  von der Gemeindevertretung gebilligt.

    Mühlen Eichsen, ............................... .............................................................

Bürgermeister

8. Der katastermäßige Bestand am ............. entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters. Die

    Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen ist geometrisch einwandfrei.

    ..................................................... ........................................................

9. Die Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 4 "Wohngebiet Grevesmühlener Str." bestehend aus

    der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)  sowie der Begründung wurde mit Verfügung der

    zuständigen Verwaltungsbehörde vom............................... Az................................ mit Auflagen und

    Hinweisen erteilt.Die Auflagen wurden erfüllt und die Hinweise sind beachtet.

    Mühlen Eichsen,............................. ......................................................

Bürgermeister

10.Die Satzung  über den Bebauungsplan Nr.4 "Wohngebiet Grevesmühlener Str." der Gemeinde Mühlen

    Eichsen wird hiermit am ....................ausgefertigt.

    Mühlen Eichsen ...............................                                           ..........................................................

Bürgermeister

11.Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes wurde am ....................gemäß § 10 Abs.3

    Halbsatz 1 BauGB und der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................gemäß

     § 10  Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung

     wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereit-

     gehalten  und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. In der Bekanntmachung ist auf

     Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der

     Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen

     von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingeweisen worden. Die genehmigte Satzung des

     Bebauungsplanes Nr.4 "Wohngebiet Grevesmühlener Str." der Gemeinde Mühlen Eichsen ist mit

     Ablauf des ...................... in Kraft getreten.

    Mühlen Eichsen, ............................... ..............................................................

                                                                                   Bürgermeister

Aufgrund des § 10 in Verbindung mit § 13b des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 03.November 2017 (BGBl.I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S.1728) sowie nach § 86 der Landesbauordnung

Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. Oktober 2015 (GVOBl.M-V 2015,S.344) zuletzt

geändert durch Gesetz vom 19.November 2019 (BVOBl.M-V, S.682) wird nach Beschlussfassung

durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühlen Eichsen am.................

folgende Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 4 "Wohngebiet Grevesmühlener Str." der Gemeinde

Mühlen Eichsen bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:
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III. HINWEISE

      - Eine Blendwirkung von eingesetzten Modulen der Solaranlagen ist für die Umgebung auszuschließen. Es sind Solar-

        module mit einer Antireflexionsbeschichtung  zu verwenden.

      - Von der Landwirtschaft ausgehende Immissionen, insbesonders Geruch, Lärm, Staub und Erschütterungen sind im

        zulässigen Maß zu dulden. Auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an Sonn- und Feier-

        tagen oder während der Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetterlage während der Erntezeiten solche Arbeiten

        erzwingt.

     -  Das auf den Baugrundstücken anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist wenn gewollt zu speichern bzw. sach-

         gerecht nach den geltenden Vorschriften auf dem Grundstück zu versickern oder der öffentlichen Regenwasserleitung

         in der Planstraße zu zuführen.

         Auf die Möglichkeit der Niederschlagswassernutzung  z.B zur Gartenbewässerung und WC- Spülung wird hingewiesen.

       -  Entsorgung von Abfällen der Baustelle

          Bauabfälle (Bauschutt, Baustellenabfälle) sind zur Verwertung einer zugelassenen Aufbereitungsanlage zuzuführen.

          Die Verwertung soll entsprechend Gewerbeabfallverordnung § 8  bereits auf der Baustelle durch Getrennthaltung vor-

          bereitet werden und ist zu dokumentieren.

       Bodenschutzrechtliche Hinweise

        - Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V

          die zuständige Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von

          Mitarbeitern oder Beauftragten

 

des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege M-V in in unverändertem Zustand zu

          erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundstückseigentümer sowie zufällige

          Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Tage nach Zugang der Anzeige.

        - Werden schädliche Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne des Bundesbodenschutz-

          gesetzes oder Auffälligkeiten wie unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche festgestellt, ist der unteren Bodenschutz-

          behörde des Landkreises Nordwestmecklenburg darüber Mitteilung zu machen.

        - Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässern durch Arbeitsverfahren, Arbeits-

          technik, Arbeits- und Transportmittel nicht auftreten.Bei auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der

          Schaden sofort zu beseitigen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises ist unverzüglich über Havarien und einge-

          leitete Maßnahmen zu informieren.

        - Insofern Recyclingmaterial zum Einbau kommen soll, ist die LAGA zu beachten. Sollten Fremdboden oder mineralisches

          Recyclingmaterial auf oder in die durchwurzelbaren Bodenschichten gebracht werden, sind die Vorsorgewerte der Bundes-

          Bodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. für dort nicht enthaltene Schadstoffe die Zuordnungswerte Z-= der LAGA

          einzuhalten.

        - Zur Vermeidung langfristiger Schadstoffeinträge dürfen für die Dacheindeckung sowie für Regenrinnen und Fallrohre kein

           unbeschichtetes Metall (Kupfer, Zink, Blei etc.) verwendet werden.

       Artenschutzrechtliche Hinweise

        - Aus artenschutzrechtlichen Gründen ist eine Rodung von Gehölzbeständen nur im Zeitraum vom 01.Oktober bis zum

          29. Februar statthaft.

        - Zum Schutz der Insektenfauna sind zur Beleuchtung innerhalb der Verkehrsflächen und der Grünflächen ausschließlich

          Natriumdampf-Niederdruck-Leuchten/Kaltstrahler zu verwenden.

        - Zur Minimierung der Beeinträchtigungen für die Brutvogelarten ist der Zeitraum der Baufeldfreimachung auf den Zeit-

          raum außerhalb der Brutzeit (August bis März) zu beschränken.

        - Unmittelbar vor dem Baubeginn der Verkehrsflächen müssen alle Versteckmöglichkeiten für Amphibien kontrolliert

          werden, insbesondere große Steine, Platten usw. Gefundene Tiere sind in der angrenzenden Heckenfläche auszu-

          setzen.Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. die Gruben / Gräben

          schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) zu

          entfernen sind.

        - Im Rahmen des vorsorgenden Vermeidungsgebotes ist eine Lesesteinhaufen am Westrand des Plangebietes anzulegen

          und auf Dauer zu erhalten.Der Lesesteinhaufen mit ca. 2 m³ Lesesteine (Größe 10 bis 20 cm und einigen größeren

          Steinen) ist mit etwa 0,5 m³ unbelastetem Holz zu durchmischen. Dieses Gemenge wird in eine etwa 0,5 m tief aus-

          geschobene bzw. ausgebaggerte Senke in der Größe von etwa 2 m² gefüllt und mit anstehendem Boden überdeckt.

          Die Absicherung der Leistung erfolgt über den städtebaulichen Vertrag

       
 Hinweise zu Pflanzmaßnahmen

        - Das Verfahren und die Höhe der Ersatzpflanzungen bei Gehölzrodungen richtet sich nach dem § 18 NatSchAG M-V.

        - Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der auf die Rechtskraft des Bebauungsplanes folgenden

          herbstlichen Pflanzperiode vorzunehmen.

       - Folgende Qualitätsvorgaben für die Pflanzung und diePflege sind bei der Ausführungsplanung zu übernehmen /

         zu beachten:

         1. Das Pflanzgut der Gehölze muss der Qualität guter Baumschulware entsprechen.

         2. Die Standsicherheit der Bäume ist durch Setzen von drei Baumpfählen je Baum 18 /20cmSTU bzw. einem Baumpfahl

             10 /12cm STU je Baum / 1 Schrägpfahl je Heister zu gewährleisten. Die Baumscheibe sollte eine Größe von einem

             Quadratmeter haben und mit 5 cm Rindenmulch oder Schreddermaterial abgedeckt werden.

         3. Ein wirksamer Schutz gegen Beschädigung durch Wild- und Nutztiere ist vorzusehen.

         4. Die Kompensationspflanzungen sind im Sinne der Fertigungspflege und der Entwicklungspflege 3 Jahre zu pflegen,

             in dieser Zeit ausreichend nach Bedarf zu wässern und dauerhaft zu erhalten. Sollten Gehölze im Gewährleistungs-

             zeitraum absterben, sind sie gleichwertig zu ersetzen und die Gewährleistung verlängert sich entsprechend.

IV.  SICHERUNG ÜBER STÄDTEBAULICHEN VERTRAG / ERSCHLIESSUNGSVERTRAG

        ( § 1a BauGB)

        - Als CEF Maßnahme (vor Baubeginn zu realisierende Maßnahme) werden zugunsten des Weißstorches in der

          Gemarkung Mühlen Eichsen, Flur 1, die Flurstücke 6 /9 und 8 /10 jeweils teilweise zur Umwandlung von Acker in

          Grünland bestimmt. Die Mahd hat als gestaffelte Mahd auf jeweils einem Drittel der Fläche Mitte Mai, Anfang Juni,

          und Ende Juli eines jeden Jahres zu erfolgen. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Eine Heuwerbung ist zulässig.

          Die Mahdhöhe hat mind. 10 cm über Geländeoberkante zu betragen.

        - Als Ersatzmaßnahme nach Alleenerlass sind 3 Stk. einheimische Laubbäume in der Qualität Hst. 3 x v.STU

          16-18 cm an der Straße Schönfeld Mühle als Lückenbepflanzung in der Gemarkung Schönfeld, Flur 1,Flur-

          stück 176 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die für die Maßnahmen zur Verbesserung der

          Verkehrssicherheit (Maßnahmen nach Nummer 4.2) nicht in Natur (durch Pflanzung) kompensierten Bäume

          sind durch Zahlung von 400 Euro je Baum, hiermit 2.400,00 € in den Alleefonds zu kompensieren.

V.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

    
  Leitungsrecht zu belastende Flächen

      

Für das im Bebauungsplan dargestellte Leitungsrecht besteht eine eingetragene Grunddienstbarkeit für die Versorgungs-

        träger WEMAG Netz GmbH und Hans Gas GmbH.

        Das Leitungsrecht umfasst die Befugnis / Rechte der Versorgungsträger eine Zu- und Abfahrt anzulegen sowie die

        unterirdischen Leitungen zu unterhalten, auszutauschen bzw. neu zu verlegen. In der Trasse liegen eine Gasleitung

        (Mitteldruckleitung) und Stromleitungen (Niederspannung- und Mittelspanungskabel).

        Auf der Fläche des Leitungsrechtes dürfen keine baulichen Anlagen und sonstige Anlagen errichtet werden. Es dürfen

        keine Einwirkungen und Maßnahmen vorgenommen werden, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der

        Leitungen beeinträchtigen oder gefährden. Die Absicherung hat über den Kaufvertrag zu erfolgen.

        
OD-Stein -  Ortsdurchfahrt für die L 03 lt. Straßen-Wegegesetz

                           des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG - MV)

        Die Grevesmühlener Straße ist als Ortsdurchfahrt gleichzeitig ein Teil der Landesstraße (L03). Die Grenze zwischen

        Ortsdurchfahrt und Landesstraße ist der festgesetzte OD-Stein (Standort nicht identisch mit dem Ortsschild).

        Für die Landesstraße gilt das StrWG- MV  und so gibt es außerhalb von Ortsdurchfahrten lt. § 31 StrWG - MV

        im Abstand von 20 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahnkante ein Anbauverbot für bauliche

        Anlagen.

        Der OD-Stein an der Grevesmühlener Str. liegt ca. 80 m vor dem Ortsausgangsschild (sh. B-Plan, Teil A - Plan-

        zeichnung). Für das B-Plangebiet wurde durch den Träger der Straßenbaulast die Zustimmung gegeben, die

        Anbauverbotszone lt. § 31 StrWG - MV von 20 m auf 15 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahr-

        bahnkante, zu ändern.

        Der B-Plan, Teil A - Planzeichnung stellt den OD-Stein dar und hat die Anbauverbotszone von 15 m ab befestigte

        Fahrbahnrandkante der Landesstraße (L03) bis festgesetzt Baugrenze vermasst.

        Auf der Fläche der vermassten Anbauverbotszone  von 15 m dürfen keine baulichen Anlagen im Sinne der Landes-

        bauordnung Mecklenburg- Vorpommern errichtet werden.

Darstellung der CEF-Maßnahme - außerhalb des Bebaungsplangebietes (Umwandlung Acker zu Grünland)  

Gehweg 

Fahrbahn

FKfz  ,RF, R, Kfz 

Fahrbahn

08.12.2020 / 01.03.20121

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl.I S.1057)

Hanse Gas GmbH,Zweckverband Radegast,

vorh. unterirdische Leitungen 

OD - Stein - Grenze der OrtsdurchfahrtOD 

(Gas-Mitteldruckleitung, 1 kV-Niederspannungskabel,

      20 kV-Mittelspanungskabel, Trinkwasserleitung-DN 100,

     Schmutzwasser-Druckrohrleitung-DN 200)

i.V.m. 16. BImSch V bei einer Höhe von 3,0 m u.5.0 m

45dB(A)-Isophone (nachts) nach DIN 18005  

 bei einer Höhe von 3,0 m u.5.0 m
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